
Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark Ammendorf, Merseburger Straße 

/ Sehachtstraße", 1. Änderung 
Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 31 . Mai 2023 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 112 ,,Industrie- und Gewerbepark Ammendorf, 
Merseburger Straße I Sehachtstraße", 1. Änderung gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen (Vorlage-Nr. Vll/2023/05322). 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark 
Ammendorf, Merseburger Straße / Sehachtstraße", 1. Änderung wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Das Plangebiet befindet sich in der Flur 3 der Gemarkung Ammendorf und hat eine Größe 
von ca. 59.000 m2

. Es befindet sich östlich der Merseburger Straße ca. 6 km vom Marktplatz 
entfernt. Das Plangebiet wird im Norden durch Industrie- und Gewerbeflächen begrenzt, die 
sich zwischen der Europachaussee im Norden und der nördlichen Geltungsbereichsgrenze 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark Ammendorf, 
Merseburger Straße I Sehachtstraße" befinden. Im Osten grenzen Flächen der Bahn an. Die 
nördliche und östliche Geltungsbereichsgrenze ist deckungsgleich mit der 
Geltungsbereichsgrenze des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 112. Im Süden folgt die 
Geltungsbereichsgrenze weitestgehend der östlichen bzw. südlichen Grenze des 
Straßenflurstückes Willi-Brundert-Straße und im Westen der östlichen Grenze des 
Straßenflurstücks der Merseburger Straße. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark 
Ammendorf, Merseburger Straße / Sehachtstraße", 1. Änderung ist aus dem angefügten 
Lageplan ersichtlich. 

Kanengrundlage: 
Amtlicher Stadtplan Halle (Saale) 
FB Städtebau u. Bauordnung. Abt. Stadtvermessung 
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Geltungsbereich 
Bebauungsplan Nr. 112, 
1. Änderung 

Das Planverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach§ 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt. 
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Aufgrund der Größe des Plangebietes von ca. 59.000 m2 wurde gemäß § 13a Absatz 1 Nr. 2 
BauGB eine Vorprüfung des Einzelfalles mit dem Ergebnis durchgeführt, dass der 
Bebauungsplan Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark Ammendorf Merseburger / 
Sehachtstraße", 1. Änderung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die 
nach § 2 Absatz 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksichtigen sind. Die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht sind daher nicht 
erforderlich. 

Halle (Saale), ZD. Ob . 202'3 
1.V 

Dr. Bernd iegand 
Oberbürg, rmeister 



Bekanntmachungsanordnung 

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in der Sitzung am 31 .05.2023 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 112 „Industrie- und Gewerbepark Ammendorf, Merseburger Straße I 
Sehachtstraße", 1. Änderung, Vorlage-Nr. : Vll/2023/05322, aufzustellen. Dieser Beschluss 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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